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EDITORIAL
Der Nebelspalter feiert dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen.

Dieses Ereignis gleicht bei genauerem Hinsehen vielmehr
einem kleinen Wunder denn einem blossen Jubiläum. Der
Nebelspalter hatte im Laufe der Jahrzehnte so manchen

Rückschlag zu meistern; nicht nur einmal kam es vor, dass man
die Tage des einzigen Schweizer Humor- und Satiremagazins

gezählt glaubte. Doch aller Unbill zum Trotz: der Nebelspalter
lebt! Dass dies im rauer gewordenen Wirtschaftsklima nicht
selbstverständlich ist, zeigt der Konkurs der E. Löpfe-Benz AG
in Rorschach von Ende September: Fast 70 Jahre wurde der

Nebelspalter von diesem traditionsreichen Druck- und

Verlagshaus herausgegeben, bis die Verlagsrechte dann Mitte
der 90er-Jahre an ein Basler Verlagshaus verkauft wurden. In
der Stadt der Leckerlibäcker und Chemiegiganten sollte der

Nebelspalter aber nur für beschränkte Zeit eine neue Heimat
finden: Bereits 1998 gingen die Verlagsrechte an den Horner
Verleger Thomas Engeli, womit der Nebelspalter an den

Bodensee in seine alte Heimat zurückkehrte - und weiterlebt!
Wir freuen uns, Sie zu den treuen Leserinnen und Lesern des

Nebelspalters zu zählen, und dass Sie dadurch mit uns ein kleines

Stück Schweizer Mediengeschichte mitgestahen.
Hans Suter
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FALLBEIL
Ex-Diktator Pinochet

iJich 170 Klagen wegen
Menschenrechtsverletzungen
einzuhandeln, ist selbst für den
hartgesottensten Diktator eine reife
Leistung. Und, wie man annehmen

dürfte, im fortgeschrittenen
Alter eine Belastung, als schlüge
einem im Sekundentakt ein
Knüppel auf den Schädel. Nicht
so für Chiles Ex-Diktator
Pinochet. Der 84-Jährige erfreut
sich nach eigenen Worten bester

Verfassung und verweist noch
heute mit Stolz auf das Sterben
seiner Opponenten. Wie viele
Menschen es genau sind, die er
auf dem Gewissen hat, entzieht
sich seiner Kenntnis. Er hat sich
auch nie darum gekümmert, bis

er von seinem Schneider darauf
aufmerksam gemacht wurde,
seine Krawatte und Ordensbrust
reiche nicht mehr aus für die

Trophäensammlung. Nun
kümmern sich die Gerichte darum;
allerdings ist nicht ganz klar, ob
sich Justitia oder ein Schneider
der Sache annimmt. Infolge
Unpässlichkeit der
chilenischen Gerichte
erhebt sich nun der
Nebelspalter ins
Richteramt und
verurteilt den greisen
Ex-Diktator
zum Tragen
des massge-1
schneiderten

I

Nebelspalter-Fallbeils
als Mahnmal für
die Welt.
Redaktion Nebelspalter
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